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Starkes-Familien-Gesetz  
auch für Alleinerziehende stark machen 
 
Berlin, 13. Februar 2019. „Der Kinderzuschlag muss konsequent für 
Alleinerziehende verbessert werden, damit diese nicht länger im 
Bermudadreieck von Unterhaltsvorschuss, Kinderzuschlag und 
Wohngeld verloren gehen,“ fordert Erika Biehn, Vorsitzende des Ver-
bands alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) anlässlich der 
morgigen ersten Lesung des „Starke-Familien-Gesetzes“ im Bundes-
tag. „Die 100 Euro Grenze für unberücksichtigtes Kindeseinkommen 
beim Kinderzuschlag muss entfallen.“  
 
Der Kinderzuschlag soll Familienarmut verhindern. Die Hälfte der 
Kinder in Armut lebt bei Alleinerziehenden. Ausgerechnet diese profi-
tieren bislang kaum vom Kinderzuschlag, trotz niedriger Erwerbsein-
kommen. Denn Einkommen des Kindes wie Unterhalt und Unter-
haltsvorschuss werden bislang zu 100 Prozent vom Kinderzuschlag 
abgezogen. 
 
„Wir begrüßen ausdrücklich, dass Verbesserungen bei der Anrech-
nung von Kindeseinkommen auf den Kinderzuschlag kommen sol-
len“, betont Biehn. „Nach 15 Jahren ist es überfällig, diesen Geburts-
fehler des Kindeszuschlags zu korrigieren. Die Pläne werden unterm 
Strich aber nicht ausreichen, um Kinderarmut wirksam zu bekämp-
fen. Denn die geplante Regelung kann nicht einmal die seit der Re-
form des Unterhaltsvorschussgesetzes 2017 bestehende Schlechter-
stellung von Einelternfamilien mit älteren Kindern aufheben, die zuvor 
Wohngeld und Kinderzuschlag parallel beziehen konnten.“ 
 
Maximal 100 Euro Kindeseinkommen dürfen unberücksichtigt blei-
ben. Diese geplante Regelung zum Kindeseinkommen ist in-
transparent und bürokratisch. „Auch nach viel Beratung und Rechnen 
werden Alleinerziehende mit älteren Kindern und kleinen Einkommen 
feststellen: Auf mehr als 285 Euro aus Unterhaltsvorschuss bzw. Un-
terhalt und Kinderzuschlag wird ihr Kind nicht kommen, dort schließt 
sich der Deckel. Das steht im Widerspruch zum Unterhaltsrecht. Hier 
steigt der Anspruch des Kindes, je älter es wird. Wir appellieren des-
halb an die Abgeordneten des Bundestags sich dafür stark zu ma-
chen, den 100-Euro-Deckel aus dem Starke-Familien-Gesetz raus-
zunehmen“, unterstreicht Biehn.  
 
 
Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) vertritt seit 1967 die 
Interessen der heute 2,7 Millionen Alleinerziehenden. Der VAMV fordert die Aner-
kennung von Einelternfamilien als gleichberechtigte Lebensform und entspre-
chende gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Er tritt für eine verantwortungsvolle 
gemeinsame Elternschaft auch nach Trennung und Scheidung ein. 


